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71 der 123 
Abgeordneten werden 
aus den 17 
Wahlkreisen in die 
Bürgerschaft entsandt. 

Die übrigen 50 der 123 
Sitze werden über die 
Kandidat/innen der 
Landesliste 
aufgestockt. 

Wahl zur Bürgerschaft 
Stimmzettel für die Landeslisten 

 

 

 Wahl zur Bürgerschaft 
Stimmzettel für die Wahlkreislisten 

im Wahlkreis 1  
… 
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Aufgabe: 

1. Ersetze die Fragezeichen in dem Schaubild durch die entsprechenden 

Abbildungen. 

2. Füge neben die Pfeile die passenden Erklärungen hinzu. 

 

Abbildungen 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärungen 

 

 

 

 

 

 
 

Mit dem 
Wahlkreisstimmenzettel wählt 
man die Kandidat/innen aus 
seinem Wahlkreis. Aus diesem 
Grund sind für jeden Wahlkreis 
die Stimmzettel 
unterschiedlich. 

 

Der oder die Kandidierende 
mit den meisten Stimmen 
gewinnt den Wahlkreis und 
erhält einen Sitz in der 
Bürgerschaft. Je nach Anzahl 
der Wahlberechtigten in 
einem Wahlkreis können bis 
zu fünf Abgeordnete aus 
einem Wahlkreis in die 
Bürgerschaft entsandt 
werden. 

Mit dem 
Landeslistenstimmzettel 
wählt man die 
Kandidat/innen einer Partei. 
Die Stimmzettel sind in ganz 
Hamburg für alle gleich. 

Die Summe der Stimmen für die 
Kandidat/innen einer Partei 
bestimmt die Gesamtsitzzahl 
der betreffenden Partei in der 
Bürgerschaft. 



 


